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RADIO KÖLN

GutenMorgen Köln von 6 bis 10Uhr
mit DanielWallroth:Wir stellen euch
in denGeldregen. Gewinntmit uns
bis zu 50 000 Euro.

HerrOerder,wiebewertenSiedas
Urteil?
Bekanntsindderzeitnurdieerstins-
tanzliche Entscheidung desVerwal-
tungsgerichtsKölnvon2018unddie
Pressemitteilung des Oberverwal-
tungsgerichtsMünster. DasVerwal-
tungsgericht Köln sieht eine Ver-
pflichtung der Stadt Köln zum Ein-
schreiten im Hinblick auf die un-
streitige Gesundheitsgefährdung
der Anwohner. Als Mittel der Wahl
bezeichnet das Verwaltungsgericht
den Erlass einer bußgeldbewehrten
ordnungsbehördlichen Verord-
nung, in der dann einVerweilverbot
für den Brüsseler Platz zwischen 22
und 6 Uhr geregelt sein könnte. Das
OVGhat dieses Urteil bestätigt, the-
matisiertaberaucheinzeitlichesAl-
koholkonsum- und Verkaufsverbot,
einVerweilverbot oder die Sperrung
des Platzes.

Die Richterin hat die Stadt Köln
sogar als „Partyveranstalter“ be-
zeichnet. Man könne diesen Ein-
druck haben, sie halte die schüt-
zende Hand über das Geschehen.
Die Worte der Richterin waren
ziemlichmarkig.
Den Begriff des Partyveranstalters
hat die Richterin meiner Meinung
nach nicht als Rechtsbegriff ver-
wendet, sondern um plakativ zu
schildern, wie untätig die Stadt laut
Gericht war. Sie hat offenbar die
Maßnahmendes vereinbarten„Mo-
dus vivendi“ von 2013 nicht umge-
setzt. Die Worte der Richterin sind
schon eine sehr starke Kritik, die
nicht üblich ist, aber immer dann
möglich ist, wenn die Belange Be-
troffenerdurchdenStaatnichtwirk-
lich ernst genommenwerden.

Das Gericht thematisiert unter
anderem einAlkoholkonsumver-
bot. In Duisburg hatte das VG ein
solches als rechtswidrig einge-
schätzt.Wie sehen Sie das?
Damals hatte das Gericht geurteilt,
dass nicht feststellbar sei, dass der
KonsumvonAlkohol inderVerbots-
zone mit der erforderlichen hinrei-
chenden Wahrscheinlichkeit zu
Schäden imEinzelfall führe.Ein sol-
cher Zusammenhang lasse sich
nicht ohne weiteres ableiten. Hinzu
kommt, dass in Duisburg auch rela-
tiv wenige Verstöße festgestellt
wurden. Das Gericht hat auch des-
halb das Alkoholkonsumverbot als
unverhältnismäßigenEingriff indie
allgemeine Handlungsfreiheit des
Menschen angesehen. Auch andere
Gerichte haben ähnlich geurteilt.

Die Hürden sind also hoch?
Ja. Das OVG hat sich allerdings mit
diesenVoraussetzungen für ein sol-
chesVerbotamBrüsselerPlatznicht
wirklich befasst, zumindest nach

dem, was bislang bekannt ist. Auch
auf Basis des Urteils des Verwal-
tungsgerichts ist nicht feststellbar,
ob die Voraussetzungen für ein Al-
koholkonsumverbot am Brüsseler
Platz vorliegen. Meiner Meinung
nach müsste man zunächst klären,
ob es einen Zusammenhang zwi-
schen dem Alkoholkonsum und der
Lärmbelästigung gibt. Möglicher-
weise muss die Stadt das empirisch
untersuchen.

Wie sieht dasmit einemAlkohol-
verkaufsverbot aus? Wenn die
Außengastro schließt, holen die
MenschensichamBrüsselerPlatz
ihre Getränke am Kiosk oder im
Supermarkt. Könnten die Betrei-
bergegeneinVerkaufsverbotkla-
gen undwie wären die Chancen?
Es gibt eine rechtliche Grundlage
dafür,diebetrifft aberebennichtdie
Lebensmitteileinzelhandelbetrie-
be. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass man dort ein Verkaufsverbot
nur aufgrund der Nähe zum Platz
aussprechenkann.Esgibtdazurela-
tiv wenig Rechtsprechung. Das Al-

koholverkaufsverbot wäre ein Ein-
griff indieBerufs-undGewerbefrei-
heit, der gut begründet seinmüsste.
Dies könnte schwierig werden.

Aber laut Gericht muss die Stadt
es zumindest versuchen?
Ja. Sie muss jetzt etwas tun, ist aber
frei inderWahlderMittel.Siehatda-
beieinErmessen.Voraussetzungist,
dass sie eine erfolgversprechende
Maßnahme auswählt und umsetzt.

Aktuell dürfen die Gastro-Betrie-
be bis 23.30 Uhr am Brüsseler
Platz öffnen. Die Nachtruhe gilt
eigentlich ab 22 Uhr. Muss die
Außengastro dort zukünftig frü-
her schließen? Das erscheint
leichter umzusetzen als etwa die
Alkoholverbote. Oder haben die
Wirte dort ein Anrecht, bis 23.30
Uhr zu öffnen?
Nein,dashabensienicht.Siesindan
das Landesimmissionsschutzgesetz
gebunden. Eine Genehmigung für
eine Außengastronomie nach 22
Uhr bekommenBetreiber nur, wenn
sie nachweisen können, dass sie die

ZUR PERSON

MichaelOerder ist Fachanwalt
für Verwaltungsrecht und Partner
derLenzundJohlenRechtsanwälte
PartnerschaftmbB in Köln. Oerder
ist Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft für Verwaltungsrecht
NRW imDeutschenAnwaltverein.

Schutzansprüche der Anwohner
nicht verletzen. Wenn nicht sicher-
gestellt ist, dass die Betriebszeiten
mitdenSchutzbedürfnissenderAn-
wohner vereinbar sind, muss die
Stadt die Zeiten reduzieren. Wobei:
AuchdafürmussdieStadtbeweisen,
dass die Lärmüberschreitung wirk-
lichvonderAußengastronomiever-
ursachtwirdundnichtvondenMen-
schen auf dem Brüsseler Platz.

Sind die Grenzwerte beim Lärm-
schutz überhaupt noch mit der
Lebensrealitätvereinbar?DasLe-
ben hat sich zunehmend nach
draußen verlagert.
Die Erfahrung zeigt, dass dieseWer-
tesehrhäufigüberschrittenwerden.
Das funktioniert so lange, wie sich
keiner aktiv zur Wehr setzt. Aber
wenndieWerte tatsächlichgerissen
werden, passiert in der Regel das
gleichewie jetzt amBrüsseler Platz:
Die Gerichte verurteilen die Behör-
den, ordnungsbehördlich einzu-
schreiten.

Also gilt:Wo kein Kläger, da kein
Richter?
Exakt.

Als letztes Mittel hat das Gericht
eine Hecke oder einen Zaun rund
um die Kirche thematisiert. Ist
das wirklich vorstellbar?
Man muss sich noch mal klarma-
chen, dass das Gericht es nicht als
seine Aufgabe gesehen hat, der
Stadt vorzuschreiben, welche Maß-
nahmen sie ergreifen soll. Das Ge-
richt hat nurmögliche Beispiele ge-
nannt, von denen ich glaube, dass
dasGericht sie teils auch noch nicht
zu Ende gedacht hat. Was das Ober-
verwaltungsgericht mit diesen Bei-
spielen ausdrücken wollte: Es kann
keinwirklichesTabugeben,wennes
darumgeht,denNachbarnzuschüt-
zen.Wenn es keine andereMöglich-
keitgibt,wirddieStadtKölnauchdie
Sperrung des Platzes prüfen müs-
sen. Ich glaube aber nicht, dass es
dazu kommt, weil es andere Mög-
lichkeiten gibt, die allerdings sehr
personalintensiv sein werden. Die
SperrungdesBrüsselerPlatzespasst
nicht zu dessen Funktion.

Das Gespräch führte
Matthias Hendorf

VON FLORIAN TEICHERT

Dass eine neue Gesamtschule nach
Ossendorfkommensoll,stehtschon
längerfest.NunhatdieStadtverwal-
tungdetaillierteEinblickeindiePlä-
ne für die neue Schule gegeben.
Bereits zum Schuljahr 2024/25

soll die neue Gesamtschule Fitz-
mauricestraße in Betrieb genom-
menwerden– dann allerdings noch
in einem privaten Interimsgebäude
am Standort AmWassermann 40 in
Köln-Vogelsang, nicht unweit der
bekannten Event-Location „Die
Halle Tor 2“.

Einzug in drei Jahren
Der finale Standort in der Fitzmau-
ricestraße inOssendorf soll dann im
Jahr 2026 bezogen werden. Die Um-
setzung des Neubaus soll noch im
Oktober2023beginnen.NachAnga-
ben der Stadtverwaltung soll der
aufwendige Bau dann in einer Ge-
schwindigkeit realisiert werden ,
„die es in dieser Dimension im städ-
tischenSchulbau inKölnnochnicht
gegeben hat“. Auf dem Areal am
Rande des ehemaligen Kasernenge-
ländes Butzweilerhof entstehen an
der Ecke Fitzmauricestraße/Hugo-

Eckener-Straße vier Schulhäuser
sowieeinSporthausmitfünfHallen-
teilen.
Erstmals werden die neuen Ge-

bäude in einer sogenannten Holz-
hybridbauweise umgesetzt. Das be-
deutet: Gründung, Treppenhaus-
kerne und Brandwände werden
komplett aus Stahlbeton herge-
stellt. Die übrige Konstruktion vom
Erdgeschoss bis zum dritten Ober-

geschossbestehtauseinerHolzhyb-
rid-Konstruktion, also einer Kombi-
nation aus Holz, Beton und Stahl.
Damit ist diesesVorhaben ein Pilot-
projekt in Nordrhein-Westfalen.
Verwirklicht werden soll mit dem

Neubau ein Entwurf des Kölner Bü-
ros Molestina Architekten + Stadt-
planer. Demnach wird die neue
Schule aus vier aneinandergereih-
ten Häusern bestehen. Haus 1, das

„Eventhaus“, soll den Hauptein-
gangmitderAulaundMensaimErd-
geschoss sowie der Bibliothek, Ver-
waltungunddenLehrräumeninden
Obergeschossen verbinden. InHaus
2 und 3, den„Großen Lernhäusern“,
sollen die Räume für die Sekundar-
stufeIüberdreiGeschossebeheima-
tet sein.
Im obersten Geschoss sollen

außerdem die naturwissenschaftli-
chen Räume angesiedelt sein. In
Haus 4, dem „Kleinen Lernhaus“,
soll die Sekundarstufe II über drei
Etagen beheimatet sein. Darüber,
im obersten Geschoss, sollen sich

die Räume für Hauswirtschaft und
Technik mit den dazugehörigen
Werkstätten befinden. Im obersten
Geschoss sollen zudem alle Häuser
miteinander verbunden sein.
Durch die kreuzförmige Anord-

nung der Gebäude sollen außerdem
mehrere kleine Höfe entstehen, die
sich zu einer Seite komplett öffnen
und über die man auch die Gebäude
betreten können soll. An der Ecke

Fitzmauricestraße/Hugo-Eckener-
Straße wird das fünfte Haus gebaut:
das „Sporthaus“. Dieses soll laut
Stadt auch außerhalb des Schulbe-
triebs genutzt werden können. Es
solldieZwei-undDreifachsporthal-
len sowie die dazugehörigen Um-
kleide- und sonstigen Nebenräume
beherbergen. Unter der Sporthalle
sollen außerdem eine Tiefgarage
mit 43 Parkplätzen sowie weitere
Technikflächen entstehen.

Dachmit Regenwasserspeicher
Das Dach des Schulgebäudes soll
außerdem begrünt werden und mit
Photovoltaikanlage sowie Regen-
wasserspeicher ausgestattet wer-
den. Das Regenwasser soll auf dem
Dach gespeichert werden und kann
bei Sonne wieder verdunsten, was
zugleich einer Überhitzung ent-
gegenwirken soll.
Das Dach des Sporthauses hin-

gegensoll aufderNordseitegroßzü-
gig verglast und auf der gegenüber-
liegenden Südseite vollflächig mit
Photovoltaikmodulen versehen
werden.
Insgesamt soll die neue Schule in

Ossendorf 1265 neue Schulplätze
bereitstellen.

Der Flughafen Köln/Bonn verzeich-
nete auch am zweiten Wochenende
der Herbstferien in Nordrhein-
Westfalen ein erhöhtes Passagier-
aufkommen von Flugreisenden aus
demRheinland .VonFreitag bis ein-
schließlich Sonntag nutzten nach
Angaben eines Airport-Sprechers
ungefähr 120 000 Reisende den
Flughafen. „Es herrscht normaler
Betrieb – längere Wartezeiten gibt
es nicht.“
Auf den Straßen in Nordrhein-

Westfalen staute sich der Verkehr
am Samstagmittag auf insgesamt
27 Kilometern Länge. Vielfach wa-
ren dafür Bauarbeiten die Ursache.
Die A57 als linksrheinische Verbin-
dung in Richtung Niederlande war
lautdemDienstderVerkehrszentra-
le NRW bis Montagmorgen zwi-
schen dem Autobahnkreuz Moers
und dem Kreuz Kamp-Lintfort für
Bauarbeiten gesperrt. (red)

VON CLEMENS SCHMINKE

In Köln soll es nach demWillen der
FDP-Ratsfraktion in Zukunft zent-
rale öffentliche Einbürgerungsfei-
ern geben. Für die nächste Sitzung
des Stadtrats am 26. Oktober haben
dieLiberaleneinenAntragvorberei-
tet, in dem die Verwaltung beauf-
tragt wird, ein Konzept zu erstellen
und es bis Ende dieses Jahres vorzu-
legen. In anderen deutschen Städ-
ten gibt es solche Feiern bereits.
NachdenVorstellungenderFDPsoll
die erste Einbürgerungsfeier 2024
stattfinden. Dazu eingeladen wer-
den sollen in Köln lebende Men-
schen, die in den letzten zwölf Mo-
naten die deutsche Staatsbürger-
schaft verliehen bekommen haben.
Unabhängig davon sei die Praxis

beizubehalten, dass die zuständi-
gen Verwaltungsbehörden die Ein-
bürgerungsurkunden in nicht-öf-
fentlichem Rahmen übergeben, der
allerdings ebenfalls in angemesse-
nem Maße feierlich sein solle. In
„geeigneten Fällen“ und mit Zu-
stimmung der Betroffenen könne
die Übergabe der Urkunden „aus-
nahmsweise“ auf der Einbürge-
rungsfeier selbst erfolgen.
In Köln, einer „Einwanderungs-

stadtmitmultikulturellerPrägung“,
würden sich jedes Jahr rund 3000
Menschen einbürgern lassen, heißt
es in der Begründung des Antrags.
„Die Entscheidung für die deutsche
Staatsbürgerschaft zeigt das Be-
kenntnis der Menschen zu unserer
freien demokratischen Grundord-
nung und den Werten unseres Lan-
des.“DieVerleihungderStaatsange-
hörigkeit stehe „am Ende eines lan-
genProzesses“und stelle für dieBe-
troffenenein„finalesAnkommenin
Deutschland“ dar. Ein Festakt mit
Abspielen der Nationalhymne,
Überreichung einer Festurkunde
und gemeinsamem Bekenntnis zur
VerfassungundzudenGesetzender
Bundesrepublik unterstreiche die
„Bedeutsamkeit der Einbürgerung“.
Außerdem habe die Feier eine „zu-
sätzlich verstärkende integrative
Wirkung“.
Christina Dumstorff, Sprecherin

der FDP-Fraktion für Gleichstel-
lung, weist auf einen Referenten-
entwurf des Bundesinnenministe-
riums zur Modernisierung des
Staatsangehörigkeitsrechts hin.
Dieser sieht vor, dass Einbürge-
rungsurkundenkünftig„grundsätz-
lich im Rahmen einer öffentlichen
Einbürgerungsfeier ausgehändigt
werden“ sollen.

Menschen stehen an einemKiosk amBrüsseler Platz. Foto: Arton Krasniqi

Das Baufeld an der Fitzmauricestraße Foto: Stadt Köln/MatthiasMeurer

Das Verbot von
Alkoholverkauf

wäre ein Eingriff in die
Berufs- und
Gewerbefreiheit, der gut
begründet sein müsste.
Dies könnte schwierig
werden

Durch die kreuzförmige
Anordnung der Gebäude
sollen kleine Höfe entstehen

„Hohe Hürden für Alkoholkonsumverbot“
Wie geht esweiter amBrüsseler Platz? RechtsexperteMichael Oerder über Beschränkungen undAußengastronomie

Pläne für Gesamtschule in Ossendorf vorgestellt
Vier Schulhäuser, Tiefgarage und Sporthaus ausHolz, Beton und Stahl – Pilotprojekt in NRW

Mehr Betrieb
am Airport und
auf Autobahnen

Liberale wollen
Festakt für neue
Staatsbürger
Kölner FDP glaubt an
integrativeWirkung
von öffentlichen
Einbürgerungsfeiern


